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Bekanntmachung über die Veröffentlichung einer Flächennutzungsplanänderung 

Bekanntmachung der Veröffentlichung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

 

Der Markt Altenstadt hat am 20. Juni 2024 be-
schlossen, für den Bereich „Gewerbegebiet Lin-
denmahd – Süd“ eine Änderung des Flächen-
nutzungsplanes durchzuführen. 

Das Plangebiet liegt im Ortsteil Filzingen zwi-
schen der A 8 und der St 2031 in südlicher Er-
weiterung des bestehenden Gewerbegebiets 
Lindenmahd. Die Flächennutzungsplanände-
rung dient der Ausweisung neuer gewerblicher 
Bauflächen. Der Geltungsbereich der vorliegen-
den Flächennutzungsplanänderung umfasst im 
Wesentlichen die Grundstücke Flur-Nr. 1125 
und 1128, jeweils Gemarkung Filzingen. Der 
Geltungsbereich der Flächennutzungsplanän-
derung ist der nebenstehenden Planzeichnung 
im Detail zu entnehmen. 

Das Gebiet wird bisher landwirtschaftlich als 
Ackerland genutzt und umfasst eine Fläche von 
ca. 4,7 ha. 

Der Marktgemeinderat hat in der Sitzung vom 16. April 2026 den Entwurf der Flächennutzungsplanänderung 
in der Fassung vom 16. April 2026 gebilligt. 

Der Inhalt dieser Bekanntmachung sowie der Entwurf der Flächennutzungsplanänderung „Gewerbegebiet 
Lindenmahd – Süd“, Ortsteil Filzingen und die Begründung, jeweils in der Fassung vom 16. April 2026 
werden gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  

vom 6. Mai 2026 bis einschließlich 8. Juni 2026 

im Internet unter https://www.altenstadt-iller.de/unsere-gemeinde/ortsrecht/bebauungsplaene 

veröffentlicht.  

Zusätzlich zur Veröffentlichung im Internet liegen die Planunterlagen während der Veröffentlichungsfrist in 
der Verwaltungsgemeinschaft Altenstadt, Hindenburgstraße 1, Bürgerinformation im EG Zi-Nr. 1, 89281 
Altenstadt während folgender Zeiten öffentlich aus: 

Öffnungszeiten 

Mo, Di, Do, Fr 08:00-12:00 Uhr 

Do zusätzlich 14:00-18:00 Uhr 

Die Zahl der durch das Planungsvorhaben betroffenen Belange sowie der Umfang der einzusehenden Un-
terlagen bewegen sich im Rahmen eines durchschnittlichen Planungsvorhabens. Eine Verlängerung der 
Veröffentlichungsfrist nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB ist nicht erforderlich.  

Stellungnahmen können während der Dauer der Veröffentlichungsfrist abgegeben werden. 

Bevorzugt sind die Stellungnahmen elektronisch per E-Mail an die Verwaltungsgemeinschaft Altenstadt (rat-
haus@altenstadt-vg.de) zu übermitteln. Als Betreff geben Sie bitte an: Entwurf Flächennutzungsplanände-
rung „Gewerbegebiet Lindenmahd – Süd“, OT Filzingen  

Bei Bedarf können Stellungnahmen auch schriftlich oder während der Dienststunden zur Niederschrift ab-
gegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über 
die Flächennutzungsplanänderung unberücksichtigt bleiben, wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte 
und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der Flächennutzungsplanänderung 
nicht von Bedeutung ist. 

Folgende umweltrelevanten Informationen sind verfügbar: 

 
Auszug Flächennutzungsplan des Marktes Altenstadt mit 
schwarz gestrichelter Umgrenzung des Änderungsbereichs 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.altenstadt-iller.de%2Funsere-gemeinde%2Fortsrecht%2Fbebauungsplaene&data=05%7C02%7CDaniela.Saloustros%40klingconsult.de%7C3592951827a745461be608dd4a7d9eb5%7Ca233418a769d4c489abef3be52d8efd6%7C0%7C0%7C638748625579162432%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=18ha%2Ff1Lm%2BFnfwvCaSDa%2Bb7ptG%2BU37bIr9XwqdxDkCo%3D&reserved=0
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Arten der vorhandenen Infor-
mationen 

Verfasser Themen 

Umweltbericht als Bestandteil 
der Begründung 

Kling Consult GmbH, Krum-
bach vom 16. April 2026 
 

Mensch; Tiere, Pflanzen und biologi-
sche Vielfalt; Fläche; Boden; Was-
ser; Klima und Luft; Orts- und Land-
schaftsbild; Sach- und Kulturgüter 

Stellungnahmen der Behörden 
und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange 

Bayerisches Landesamt für 
Denkmalpflege, Schreiben 
vom 24. März 2025 

Belange der Bodendenkmalpflege; 
Vermutungsfläche 

Landratsamt Neu-Ulm, 
Schreiben vom 26. März 
2025 

Belange des Immissionsschutzes 
(Gewerbelärm, Verkehrslärm); Natur 
und Landschaftspflege (Eingriffs- 
und Ausgleichsbilanzierung); Was-
serrecht und Bodenschutz (Umgang 
mit Niederschlagswasser/Versicke-
rung und Lage in Zone W III A des 
Grundwassererkundungsgebietes Il-
lereichen-Altenstadt) 

Wasserwirtschaftsamt Do-
nauwörth, Schreiben vom 
26. März 2025 

Lage in Zone W III A des Grundwas-
sererkundungsgebietes Illereichen-
Altenstadt; Überflutungen durch wild 
abfließendes Wasser infolge von 
Starkregen; Umgang mit Nieder-
schlagswasser 

Die diesen Informationen zugrunde liegenden Unterlagen werden ebenfalls veröffentlicht. 

 

Datenschutz: 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e 
(DSGVO) i. V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absenderangaben 
abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen 
Sie bitte dem Formblatt „Datenschutzrechtliche Informationspflichten im Bauleitplanverfahren“, das ebenfalls 
öffentlich ausliegt.  

Hinweis bzgl. des Verbandsklagerechts von Umweltverbänden: 

Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 UmwRG (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes) ist in einem 
Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 UmwRG gemäß § 7 Abs. 3 S. 1 UmwRG mit allen Einwendungen 
ausgeschlossen, die sie im Rahmen der Veröffentlichungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht 
hat, aber hätte geltend machen können (§ 3 Abs. 3 BauGB). 

 

 

 

Altenstadt, 17.04.2024 Wolfgang Höß. (Siegel) 

Ort, Datum Erster Bürgermeister 

 

 
 
 
 


